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§ 42 9_ Kapitel. Das Recht der Neutralität 

Überell1stimmung, über andere, vor allem die die freiheit des neutralen Handels 

betreffenden, besteht ein so weitgehender Dissens, daß eine erschöpfende systematische 

Darstellung z. Zt. nicht möglich ist. Die hndesrechtlichell Neutralitätsgesetze sind 

keine ullmittelbare völkerrechtliche Rechtsquclle. Manchmal geheIl sIe über die 

völkerrechtlichen Neutralitätspflichten hinaus_ Weithin sind sie aber ein wertvolles 

Hilfsmittel zur Erkenntnis des Standes der Rechtsüberzeugung (opinio juris) der 

betreffenden StaateIl. 

§ 42. Beginn und E~de der Neutralität 

Die Neutralität beginnt für einen St33t, der am Krieg nicht teilnimmt, auton13tisch 

mit dem Ausbruch eines Krieges zwischen anderell Staaten. Die Neutralitätspflichtell 

beginnen für einen Neutralen erst mit der Notiflkatioll des Kricgs:lUsbruchs durch dic 

Kriegführenden, zu der diese nach Art. 2 der !II. [-hager Konvention "unverzüglich" 

verpflichtet sind; sie treten aber evtl. schon vorher für sie ein, n:imlich, sob:lld sie dell 

Ausbruch des Kriegszust3nds "tats:ichlich gek:ulIlt lnben"_ [m Bürserkrieg beginnt 

die Neutralitit mit dem Augenblick der Anerkenllung der Aufstindischen als Krieg-

führende. 
Eine besondcrc Erklärung des Neutralen über seine Ncutralit:it ist völkerrechtlIch 

nicht erforderlich. Wird sic, wic h:iuflg, :lbgegeben, so bnn sic sowohl völkerrecht­

liche (unmißverständliche feststellung des Status als Neutraler) wie innerst:ntliche 

(Auslösung der landes rechtlichen Folgen der Neutralität) Wirkungen haben (s. z. H_ 
die Neutralitätsproklan13tionen der USA vom 22. 8. 1870, vom 11. 2. 1904, vom 

4. 8. 19141 und vom 5. 9. 19392). Eine solche N eutralitä tserklärung scl13fft oft Ver­

pflichwngen für die St3atsangehörigen des neutralen St3ats über die völkerrecht­

lichen Pflichten des neutralen Staats nach Neutralitätsrecht hil13us; solche freiwillig 

übernommenen Regelungen verändern seine Stellung unter dem Völkerrecht 

nicht und können ihm von den Kriegführenden nicht entgegengehalten werden; 

doch sollen nach der Präambel zur XIII. [-hager Konvention solche landesrecht­

lichen Neutralisierungsregdn "im Laufe des Krieges von einer neutralen Macht 

grundsätzlich nicht geändert werden, ... es sei denn, daß die gemachten Erfahrungen 

eine Änderung als notwendig zur Wahrung der eigenen Rechte erweisen würden". 

Dic Neutralität (nicht die dauerndc Neutralisierung) endet spätestens nut der 

Beendigung des Krieges. Dieser Zcitpunkt ist nach den oben § 20 dargestellten Regeln 

festzustellcn; cr ist keincswegs identisch mit der bloßen Becndigung der Feind­

seligkeiten, auch wenn dicsc im V/egc eincr "bedingungslosen Kapitulation" erfolgt.3 

1 Abgedruckt bei Berbcr, Wandlungcn ctc., S. 66, S.79, S.82 . 
• Abgedruckt bei Berber, Die amerikanische Ncutralität im Kriege ctc., S. SI. 
• Dies ist 1945 nicht immer beachtet worden, s. darüber das in Bd. I § 16 (a) Gesagte; s. auch 

Rousseau a. a. O. S. 149: "Un certain relachement dans l'application du principe de la neutralitc 
integrale s'est d'ailleurs manifeste des la f1l1 des hostilites de la part des autoritcs suisses ellcs­
memes _ .. " 
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§ 43. Die Rechte und pflichten der neutralen Stnten § 43 

Schon vor Beendigung des Krieges kann die Neutralität chdurch becnelet werden, 

daß der Neutrale selbst in den Krieg hineingezogen wird. Eine bloße Verletzung der 

Ncutnlititsrechte durch einen Kriegführenden, die nicht zum Kriegseilltritt des 

Neutralen führt, bewirkt die Beendigung der NeutLllität I11Cht, ebenso gIbt dIe Ver­

letzung der Neutralitätspflichten durch den Neutralen, wenn sie nicht den St:ltuS der 
Neutralität illusorisch macht, dem Kriegführenden kein I\echt, den Neutralen als 

kriegführenden Gegner zu behandeln; in beiden Fällen finden vielmehr zunächst 

die allgemeinen Haftungsgrundsätze Anwendung. 

§ 43. Die Rechte und pflichten der neutralen Staaten 

DIe Rechte und Pflichten der neutralen Staaten sind von dcn l\echtcn und Pflichten 

der neutralen Staatsangehörigen klar zu unterscheiden. 11Ier Ist zun:ichst nur von 

den Rechten und Pflichten der neutnlen Staaten zu h:ll1dclil. 
Die Rechte wie die Pflichten der neutralen St;l:\ten Lmen SIch auf je zwei gr'}lße 

Prinzipien zurückführen. Die Rech te der neutralen SLuten SInd vor :dlcm dH An­
spruch auf territoriale Integrität und auf Fortbestand ihrer friedlichen llcnehungen zu 

anderen neutralen St:l;1ten wie zu beiden Seiten der KrIegführenden. Die pflIchten 
der Neutralen sind vor allem ihre Pflicht zur Nichtbeteiligung an den Kllegshand­

lungen und ihre Verpflichtung zur unparteilichen Behandlung heider Seiten der 

Kriegführenden, zur Nichtdiskriminierung zwischen ihneil. Auf diese beiclcn Rechte 

und auf diese beiden Pflichten lassen sich praktisch alle einzelnen l\echtc und Pflichten 

der Neutralen Zlirückführen. 

1. AllS delll Recht auf territoriale Integrität folgt der Anspruch des neutralen St:lJ.tes, d::dl 

sein Gebiet nicht zum Kriegsschauplatz gemacht wird, daß keine Kriegshancl1ungen 

auf seinem Gebiet vorgenommen werden. Kein Kriegführender hat einen Anspruch auf 
)urc~m.arschdu[(::h peutralcs Gebiet; da~ dellt~c:he Eindringen ir; Üe'lgien 1 <;14 stellte 

t~~ des Anerbietens ZlIl11 Sch;d~l;~~;~;t~--~;;le sch ';ere Nelltralitä tsverletzung dar. 

Ebenso wie der o"urchmarsch von Truppen ist dem Kriegführenden auch das Über­

fliegen des neutralcn Territoriums verboten. l Dagegen stellt die bloße Durchfahrt der 

ß~sschiffe und Prisen der Kriegführenden durch die Küstengew3sser der Neutralen 

keine Verletzung der neutralen Gebietshoheit dar_ (Art. 10 der XIII. I-hager Konven­
~,.-<!och müssen sie sich bei dieser Durchfahrt aller Kampfhandlungen enthalten, 

1 S. Rousseau a. a. O. S. 149 u. S. 719 über di7: Verletzung des schweizerischen Luftr:iums vor 
allem durch alliierte Flugzeuge; 1641 Besatzungsmitglieder von Flugzeugen, die die schwei­
zerische Lufthoheit verletzt hatten, wurden interniert, davon 1514 Amerikaner, 74 Deutsche 
und 40 Briten; die bedeutsamsten Bombenabwürfe auf Schweizer Stidte durch Flugzeuge Krieg­
führender waren nach Rousseau die Bombardierung von Genf am 11. 6. 1940 und von Basel 
am 16. 12. 1940 durch britische Flugzeuge, die Bombardierung von Schaffhausen :im 1. 4. 1944, 
von Stein am 22.2.1945, von Basel und Zürich am 4.3.1945 durch ameribnische Flugzeuge. 
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§ 43 9. Kapitel. Das Recht der Neutralitit 

und der neutrale Staat kann ihnen Beschränkungen auferlegen oder ell1zelne Katego­

rien, z. B. U-Boote, ganz ausschlIeßen 1 Den schwersten Verstoß gegen das Recht des 

neutralen Staates auf Achtung seiner Gebietshoheit durch die Kriegführenden stellt 

natürlIch die Besetzung seines Gebiets durch einen Kriegführenden d;n. 2 

Der neutrJ.1e StJJ.t IHt (bs H.ccht, sich Jllcn Verlctwngen seiner Geblel,hoheit 11l1l 

GewJlt zu Widersetzen und Truppen der Kriegführenden, die J.uf sein GebIet über­

treten, zu internieren. Ist es einem Kriegführenden gelungen, sich J.uf dem Gebiet 

eines Neutralen festzusetzen, so dJ.rf sein Gegner J.uE diesem neutrJ.len Gebiet Gegen­

nnßnahmen gegen ihn treffen; u. U. kJ.nn ein Kriegführender J.uch schon gegen ell1e 

unmittelbar bevorstehende Aktion seines Gegners gegen neutr:tles Gebiet seinerseits 

zur Pr:iventivbesetzung schreiten;3 ob deren VorJ.ussetzungen vor! iegen. 'Xi rd oft 

umstritteile TatfrJ.ge sein. 1 

Aus der Unverletzlichkeit der Territorialhoheit des ncutr:tlcn StJ.J.tes folgt sein 

Recht, auch im Kriege diejelllgen Ausbnder (Juch Angehörige kriegfiihrendcr 

StJ.aten), die ihm genehm sind, bei sich J.ufzunehmen, dic unwillkomnlcnen Aus­

bnder Jber abzuweisen. Insbesondere hJ.t der neutrale Staat ein. Asylrecht, krJft 

dessen er entwichene Kriegsgefangene und Deserteure sowic von auf neutL1les Cebiet 

Aüchtenden Truppen mitgeführte KriegsgeLlllgene bel sich J.ufnellIllen bnn (aber 

nicht muß); einmJI aufgenommcn, slIld die Krlcgsgefangenen in FreIheit zu hSSell." 

DJ.gegen ist fr:tglich, ob der ncutrale StJ.at bereits auf sein Cehiet gelangtc clllwichcnc 

Kricgsgefangcnc, die er nicht Jufnchlllcn \\'ill, dcm GewJ.hrs:llllsstaJt zurückstcllen 

d;nf; dies wird insbesondere (hnn zu verneincn scin, wenn der Kriegsgehngene im 

GewahrsJmsstaJ.t eine unmenschliche, mit der Genfer Kriegsgehngencnkonvelltion 

im Widerspruch stehende BellJndlllng zu gew:irtigen hat. 

1 Einen schweren Verstoß gegen diese I~egelu"g stclltc der Überbll des britischen Kriegs-I, 
. schiffs Cossack auf den deutschen Dall1pfer Altll1ark all1 !(l. 2. 1940 in norwegischen Kiistenge-!: 
wissern dar, da dieses Schiff in legaler Durchbhrt begriffen war und keinen norwegischen I-bfe" ' , 
benutzte, s. Scharffenberg, Norske aktstykker til okkupJSjonellS forhistorie, 1950. i: 

2 Solcher besonders schwerer Neutralititsverlctztlngen hat sich im 2. Weltkrieg imbesonderel 

Deutschland durch seine Invasionen in Dinemark, den Niederlanden, Belgien lind Luxemburg. 
die USA durch die Errichtung von StLitzpunkten in Grünland und Island schuldig gemacht; 
Liber Norwegen s. unten. 

3 S. von der Heydte a. a. O. II S. 284. 
• S. die Erklärung der deutschen Regierung vom 9.4. 1940 bei der Besetzung Norwegens: 

"die Reichsregierung ist in den Besitz von einwandfreien Unterlagen dafLir gelangt, daß Eng­
land und Frankreich beabsichtigen, bereits in den allernächsten Tagen Liberraschend bestimmte 
Gebiete der nordischen Staaten zu besetzen". Das Urteil des Nürnberger Militirgericlttshofs 
stellt dazu fest (amt!. deutsche Übersetzung I 230); "Es muß daran erinnert werden, daß Pri­
ventiv-Handlungen auf fremdem Gebiet nur im Falle einer ,unaufschiebbaren und unabwendbaren 
Notwendigkeit der Selbstverteidigung, die keine Wahl der Mittel und keinen Augenblick Zeit 
zur Überlegung läßt' (The Caroline Case, Moore's Digest of International Law, II, 412), ge­
rechtfertigt sind. Wie weit in einflußreichen deutschen Kreisen die Auffassung bestand, daß die 
Alliierten eine Besetzung Norwegens beabsichtigten, kann nicht mit Sicherheit entschieden 
werdcn. u 

5 S. Art. 13 der V. Haager Konvention. 
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§ 43. Die Rechte und Pflichten der neutralen Stnten § 43 

Der neutrale Staat kann auch präventive Schutzmaßn;lhmen zur Verteidigung 

seiner Territorialhoheit treffen, insbesondere Grenzen sperren, Truppen ;1n der Grenze 

versammeln, Ausländer unter Kontrolle stellen und bei Gefahr Im Verzug IJlter­

nieren oder in ihr Heimatland (nicht In gegnerisches oder V01111 Gegner !Je<;ctJtcs 

Gebiet) ausweisen, Sperrzonen um seine Küsten errichten, auch welll1 SIC SIch auf clas 

hohe Meer erstrecken; die Kriegführenden haben kein Monopol der lknlllZung der 

hohen Sec nur für sich. 1 

Diesem Recht des Staates auf Erhaltung seiner territorialen Integrität entspricht 

eine pflicht zu solcher Erhaltung und zur Abwehr aller von den K riegf üh renden 

gegen sie unternommenen Eingriffe; die Tatsache, daß eine ncutrale M:lcht eIne Ver­

letzung ihrer Neutf3!ität selbst mit Gcw:rlt zurückweist, kann nIcht als one feindlIche 

Handlung :rngesehen werden. 2 Imbesondcre Ist <:II-r.I~<:~ltr;11<:r?taatvCll'nl(htct, kClncn 
urchnursch für einen Kriegführ~l'l~k;'~- durch sein Gebiet zu gew:ilucn oder 7U 

d;-;T(fcii (er ist aber berechtigt, auf Ersuchen eines Kriegführenden Tr:ll1Sl)()rte VCl­
;undcter und kranker Soldaten durch Se1l1 Gcbiet zu erhuben),3 kcine K:lllll,flum\­

lungen oder sonstigen Kriegsnußn:rhmcn (7. B. Durchsuchungcn) 'durch K rlet',:­

führende in seinen Gewissem zu duldcn, dic lkstilTllllungen übcr dcn Aufcntlult VOi1 

Kriegsschiffen innerhalb seiner Häfen, Rccden odcr Küstengew:isscr
1 

strikt '\lIIch­

zuführen, auf seinem Gebiet und insbesondere in seinen I'bfen und Ce\\":isscrn keine 

Nachrichtenanhgen oder Vcrsorgungsst:ltioncn oder sonstige StiÜljHI11KtC ()dcr 

Prisengerichte Kriegführender zuzulassen und die Bildung VOI\ KomlntLl1ltcnkorps 
oder die Eröffnung von Werbestellen zugullSten der Kriegführenden nicht zu dulden. 

2. Aus dem Recht arif Fortbestalld der fricdli(hm Be::::iclwlIgcll des neuu:rlen Sta:rtcs zu 

allen anderen Staaten folgt das prinzipielle Recht auf Fortführung des ncutralen llan­

dels;5 der neutrale Staat ist nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, dioelll I bndcl 

seiner Untertanen Schranken aufzuerlegen, selbst wenn es sich Ulll die Lieferung v')n 

Kriegsmaterial oder die Gewährung von Krediten an die Kriegführenden handelt; 

nur der Staat selbst darf solche Kriegslicferungen und Kreditgewährungen nicht vor­

nehmen. Der neutrale Staat ist nicht verpflichtet, seine Grenzen gegen die Kriegfüh-

'lden zu sperren und seine Untertanen am Eintritt in den Dienst eines Kriegfüh­

renden zu hindern;6 er ist nicht verpflichtet, für Kriegführende die Benutzung von 

1 S. die Errichtung einer panamerikanischen Sicherhcitszonc durch dic Bcschlljssc der 1'3Il"1ll3-
Konferenz vom 3. 10, 1939, abgedruckt in MOIl3tshdte für Auswärtigc Politik 1939 S. 99(). 

2 Art. 10 des V. Haagcr Abkommcns. 
3 Das dcutsch-schwcdische Abkommcn vom 5.12.1940 übcr die Durchfahrt deutscher Ur-

laubcr auS Norwegen hielt diescn Rahmcn wohl nicht ein; s. Ginsburgs, The Sovict UnioIl, 
the Neutrals and International Law in World War Il, in The International and Cornparative 

Law Quarterly, 1962, S. 171 ff. 
• Art. 10-20 der XIIL Haager Konvention, landesrechtlichc Ncutralitätsgesetze. 

• Über seine Einschränkungen s. unten § 44. 
• Er kann dies aber landesrechtlich verbietcn, s. ctwa das amerikanische Neutralitätsgesctz vom 

20.4.1818, abgedruckt bei Berber, Wandlungen S. 51. 
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